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Gesetz über die Feststellung des  
Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 

2015/16 (Staatshaushaltsgesetz 2015/16 – StHG 2015/16) 
 

vom 17. Dezember 2014 (GBl. S. 801) 
 

geändert durch das Gesetz über die Feststellung 
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg  

für die Haushaltsjahre 2015/16 
vom 5. Mai 2015 (GBl. S. 305) und 

 
geändert durch das Gesetz über die Feststellung 

eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg  
für die Haushaltsjahre 2015/16 

vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1137) 
 

 
§ 1 

 
Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Staats-
haushaltsplan des Landes Baden-Württemberg 
wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt: 
– für das Haushaltsjahr 2015 auf 

 44.380.135.500 Euro, 
– für das Haushaltsjahr 2016 auf 

 46.816.357.800 Euro. 
 

§ 2 
 
(1) Auf Grund der Zentralisierung des Dienst-
reisemanagements sind insgesamt 131,5 Stellen 
bis 2016 einzusparen. Von den im Staatshaus-
haltsplan in den Stellenplänen und Stellenüber-
sichten ausgewiesenen Planstellen und anderen 
Stellen sowie bei Stellen der Landesbetriebe sind 
im Jahr 2015 und 2016 insgesamt in Abgang zu 
stellen: 
 
 
 
 Stellen 2015 Stellen 2016 
Epl. 03 – IM   2,0  
Epl. 04 – KM   8,0   6,0 
Zusammen 10,0   6,0 
 
Diese wegfallenden Stellen sind ab dem 1. Januar 
2015 beziehungsweise 1. Januar 2016 gesperrt. 
Sie sind in einem Nachtrag zum Staatshaushalts-
plan 2015/16 oder im Staatshaushaltsplan 
2017/18 in Abgang zu stellen. Im Bereich des Ein-
zelplans 03 - Innenministerium wurden für 2015 
bereits 12,5 Stellen in Abgang gestellt. 
 
(2) Im Rahmen des sogenannten 1.480-
Stelleneinsparprogramms sind von den im 
Staatshaushaltsplan in den Stellenplänen und 
Stellenübersichten ausgewiesenen Planstellen 
und anderen Stellen sowie bei Stellen der Lan-
desbetriebe im Jahr 2015 beziehungsweise 2016 
insgesamt in Abgang zu stellen: 
 
 

 Stellen 2015 Stellen 2016 
Epl. 02 – StM   1,0   1,0 
Epl. 03 – IM 55,0 55,0 
Epl. 04 – KM   6,0   6,0 
Epl. 05 – JuM   4,0   4,0 
Epl. 06 – MFW 29,0 29,0 
Epl. 08 – MLR 13,5 13,5 
Epl. 09 – SM   1,5   1,5 
Epl. 10 – UM   1,0   2,0 
Epl. 13 – MVI   0,5   0,5 
Epl. 14 – MWK   9,5   9,5 
Epl. 15 – IntM   0,0   0,5 
Zusammen 121,0 122,0 
 
(3) Zusätzlich wird das Stelleneinsparprogramm 
für die im Rahmen der Regierungsneubildung 
2011 geschaffenen Neustellen ohne Vermerk 
"künftig wegfallend" fortgeführt. In den Jahren 
2012 bis 2016 sind insgesamt 147 Stellen einzu-
sparen. Von den im Staatshaushaltsplan in den 
Stellenplänen und Stellenübersichten ausgewie-
senen Planstellen und anderen Stellen sowie bei 
Stellen der Landesbetriebe sind im Jahr 2015 be-
ziehungsweise 2016 insgesamt in Abgang zu stel-
len: 
 
 Stellen 2015 Stellen 2016 
Epl. 02 – StM 2,5 3,0 
Epl. 03 – IM 3,5 4,0 
Epl. 04 – KM 3,0 3,0 
Epl. 05 – JuM 1,5 2,0 
Epl. 06 – MFW 6,0 6,5 
Epl. 08 – MLR 3,5 4,0 
Epl. 09 – SM 3,0 3,0 
Epl. 10 – UM 3,0 4,0 
Epl. 13 – MVI 2,0 2,5 
Epl. 14 – MWK 2,5 3,0 
Epl. 15 – IntM 0,5 1,0 
Zusammen 31,0 36,0 
 
(4) Die 2015 beziehungsweise 2016 wegfallenden 
Stellen der Absätze 2 und 3 sind jeweils ab dem 
1. September gesperrt. Sie sind in einem Nach-
trag zum Staatshaushaltsplan 2015/16 oder im 
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Staatshaushaltsplan 2017/18 in Abgang zu stel-
len. 
 
(5) Der Abbau von Stellen des höheren Dienstes 
der Besoldungsgruppe A16 bis Besoldungsgruppe 
B2 kann mit dem Faktor 1,5, der Besoldungs-
gruppe B3 und B4 mit dem Faktor 2,0 und der 
Besoldungsgruppe B5 und höher mit dem Faktor 
2,5 auf die Einsparkontingente angerechnet wer-
den. 
 
(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
ist ermächtigt, aufgrund von durch Veränderun-
gen der Geschäftsbereiche erfolgenden Stel-
lenumsetzungen die Verteilung der Stelleneinspa-
rauflagen auf die Ressorts nach Absatz 1 bis 3 
neu festzusetzen. 
 
(7) Soweit die Zahl der jährlich in Abgang gestell-
ten Stellen nicht ausreicht, um die Einsparquote 
des Einzelplans zu erfüllen, erhöht sich die Ein-
sparquote des darauf folgenden Jahres entspre-
chend. Eine weitere Verlängerung ist nur bei den 
Stelleneinsparungen gemäß Absatz 2 bis spätes-
tens in das Jahr 2018 möglich. Für jede zu wenig 
gestrichene Stelle sind jährlich Sachmittel in Höhe 
von 47.300 Euro im Einzelplan einzusparen. Für 
Landesbetriebe nach § 26 Landeshaushaltsord-
nung (LHO) kann eine Stelleneinsparung durch 
eine dauerhafte Kürzung der Zuführungsrate um 
einen Betrag von 47.300 Euro je Stelle erwirt-
schaftet werden. Werden in einem Einzelplan 
über die Einsparquote hinaus Stellen gestrichen, 
erhält dieser Einzelplan für jede dieser zusätzlich 
eingesparten Stellen im folgenden Haushaltsjahr 
zusätzliche Sachmittel in Höhe von 47.300 Euro.  
 
(7a) Die ersatzweise vorgesehene Sachmittelein-
sparung nach Absatz 7 entfällt für bis zu 50 der 
jährlich gemäß Absatz 2 in Abgang zu stellenden 
Stellen im Bereich des Einzelplans 03 (Innenmi-
nisterium) bis längstens 1. September 2018. 
 
(8) Zur Erwirtschaftung der Effizienzrendite bei 
den im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in die 
Regierungspräsidien oder andere Landesbehör-
den eingegliederten Behörden und Einrichtungen 
wurden 1,5 Stellen gemäß § 2 Absatz 8 Staats-
haushaltsgesetz 2012 zur Streichung benannt. Bis 
31. Dezember 2015 sind diese Stellen in Abgang 
zu stellen. 
 

§ 3 
 
(1) Die Besetzung von Planstellen mit teilzeitbe-
schäftigten planmäßigen Beamten und Richtern 
ist wie folgt zulässig: 
 
1. Eine Planstelle darf auch mit zwei zu je 

50 vom Hundert teilzeitbeschäftigten oder, 
soweit nach dem Landesbeamtengesetz 
(LBG) zulässig, mit drei zu je mindestens 
30 vom Hundert außerhalb § 69 Absatz 3 LBG 
unterhälftig teilzeitbeschäftigten Beamten oder 
Richtern besetzt werden. Bei unterhälftiger 

Teilzeit darf die Gesamtarbeitszeit der drei 
Beamten oder Richter die regelmäßige Ge-
samtarbeitszeit von einem Beamten oder 
Richter nicht überschreiten. Zwei Planstellen 
dürfen auch mit drei, drei Planstellen mit vier 
teilzeitbeschäftigten Beamten oder Richtern 
besetzt werden. Dabei darf die Gesamtar-
beitszeit dieser drei beziehungsweise vier Be-
amten oder Richter die regelmäßige Gesamt-
arbeitszeit von zwei beziehungsweise drei 
vollbeschäftigten Beamten oder Richtern nicht 
übersteigen. 

 
2. Abweichend von Nummer 1 darf eine Plan-

stelle auch mit zwei, zwei Planstellen dürfen 
mit drei und drei Planstellen mit vier nach § 69 
Absatz 3 LBG unterhälftig teilzeitbeschäftigten 
Beamten oder Richtern besetzt werden. Dabei 
sind für den Umfang der von diesen Beamten 
oder Richtern besetzten Planstellen weiterhin 
die Verhältnisse vor Antritt der Elternzeit nach 
der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung 
(AzUVO) vom 29. November 2005 (GBl. S. 
716), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
16. September 2014 (GBl. S. 441), maßge-
bend. 

 
3. Planstellen für Beamte und Richter, denen 

aufgrund von 
 

3.1 § 70 LBG und § 7c Landesrichtergesetz 
als Schwerbehinderte Altersteilzeit bewil-
ligt ist, gelten für die gesamte Dauer der 
Altersteilzeit mit einem Stellenanteil von 
60 vom Hundert als besetzt. Zudem kann 
aus der Planstelle der Zuschlag nach § 
69 Landesbesoldungsgesetz Baden-
Württemberg (LBesGBW) und erforderli-
chenfalls ein Ausgleich nach § 70 LBes-
GBW gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der 
Nummer 3.1 gelten auch, wenn die Al-
tersteilzeit in eine Arbeits- und Freizeit-
phase aufgeteilt wird (Blockmodell); in 
diesem Fall sind während der Arbeits-
phase 40 vom Hundert der Stelle ge-
sperrt und dürfen in dieser Zeit auch nicht 
anderweitig in Anspruch genommen wer-
den. 

 
3.2 Artikel 62 § 4 Nummer 3 Dienstrechtsre-

formgesetz als Schwerbehinderte Alters-
teilzeit bewilligt ist, gelten für die gesamte 
Dauer der Altersteilzeit mit einem Stel-
lenanteil von 50 vom Hundert als besetzt. 
Zudem kann aus der Planstelle der Zu-
schlag nach § 101 Absatz 7 LBesGBW 
gezahlt werden. Sätze 1 und 2 der Num-
mer 3.2 gelten auch, wenn die Altersteil-
zeit in eine Arbeits- und Freizeitphase 
aufgeteilt wird (Blockmodell); in diesem 
Fall sind während der Arbeitsphase 50 
vom Hundert der Stelle gesperrt und dür-
fen in dieser Zeit auch nicht anderweitig 
in Anspruch genommen werden. 
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Wird teilzeitbeschäftigten schwerbehinderten 
Beamten oder Richtern Altersteilzeit gewährt, 
sind die vorstehenden Regelungen entspre-
chend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 
der Umfang der für die Bemessung der Alters-
teilzeit maßgebenden bisherigen Arbeitszeit 
zu Grunde zu legen ist. 
 

4. In den Fällen von unterhälftiger Teilzeitbe-
schäftigung nach § 69 Absatz 3 LBG dürfen 
sich ergebende freie Stellenbruchteile für die 
Beschäftigung von Beamten im Eingangsamt 
beziehungsweise Richtern auf Probe genutzt 
werden; dabei können die freien Stellenbruch-
teile von bis zu vier Planstellen zusammenge-
rechnet werden. Nummer 1 Satz 4 ist ent-
sprechend anzuwenden. 

 
Für die in den Stellenübersichten ausgebrachten 
Stellen für Arbeitnehmer (Tit. 428 01) gilt Nummer 
1 entsprechend. Für diese Stellen kann das Minis-
terium für Finanzen und Wirtschaft bei Altersteil-
zeit nach den Tarifverträgen zur Regelung der Al-
tersteilzeitarbeit vom 5. Mai 1998 und vom 10. 
August 2012 weitere Ausnahmen zur Inanspruch-
nahme von Stellenbruchteilen zulassen. Wird die 
Altersteilzeitarbeit in eine Arbeits- und eine Frei-
stellungsphase aufgeteilt (Blockmodell), kann das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft ferner zu-
lassen, dass während der Arbeitsphase kosten-
mäßig nicht in Anspruch genommene Stellenan-
teile in die Freistellungsphase übertragen und be-
setzbaren Stellenanteilen hinzugerechnet werden 
können. 
 
(2) Bei Kap. 0405 bis 0428 – Schulbereich – kön-
nen die Lehrerstellen (Tit. 422 01 und 428 01) 
abweichend von Absatz 1 unter Inanspruchnahme 
von Stellenbruchteilen des jeweils maßgebenden 
Regelstundenmaßes besetzt werden; bei Beam-
ten (Tit. 422 01) zwischen 25 und 100 vom Hun-
dert, bei Arbeitnehmern (Tit. 428 01) ohne Be-
schränkung. Jedoch darf die Zahl der Arbeitneh-
mer, die unter 50 vom Hundert beschäftigt sind, 
nicht über 2 000 hinausgehen. Die den Beschäfti-
gungszeiten entsprechenden Stellen und Stellen-
bruchteile dürfen zusammengefasst die Gesamt-
zahl der in den Stellenplänen und Stellenübersich-
ten der einzelnen Kapitel veranschlagten Lehrer-
stellen nicht überschreiten. 
 
(3) Für die bei den Kap. 0405 bis 0428 Tit. 422 01 
geführten Lehrkräfte, die sich nach der AzUVO in 
Elternzeit befinden, werden für die Dauer der El-
ternzeit die erforderlichen Leerstellen der entspre-
chenden Besoldungsgruppen geschaffen. Absatz 
2 letzter Satz gilt für die Bewirtschaftung entspre-
chend. Aus den Leerstellen darf nur das Mutter-
schaftsgeld nach § 39 AzUVO bezahlt werden. 
 
(4) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 kann das 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft im Jah-
resdurchschnitt für bis zu 80 vom Hundert der 
Planstellen von Beamten, die sich in Elternzeit be-
finden und bei denen für die Neubesetzung der 
Planstelle ein unabweisbares Bedürfnis besteht, 

für die Dauer der Elternzeit Leerstellen der ent-
sprechenden Besoldungsgruppe mit dem Ver-
merk "künftig wegfallend" schaffen. Die Schaffung 
der Leerstellen ist auf Fälle beschränkt, bei denen 
auf der freiwerdenden Planstelle Beamte im Ein-
gangsamt geführt werden. § 3 Absatz 3 Satz 3 
sowie § 50 Absatz 5 Satz 2 LHO gelten entspre-
chend. 
 
(5) Soweit es für die Regulierung von Störfällen im 
Rahmen des Vorgriffsstundenmodells für Lehr-
kräfte nach Abschnitt V der Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport 
über die Arbeitszeit der Lehrer an öffentlichen 
Schulen vom 10. November 1993, zuletzt geän-
dert durch Verwaltungsvorschrift vom 11. Februar 
2010 (Kultus und Unterricht 2010, S. 133), erfor-
derlich ist, dürfen aus freien besetzbaren Stellen 
oder Stellenbruchteilen Ausgleichszahlungen auf 
Grund von § 71 LBesGBW bezahlt beziehungs-
weise rückwirkende Erhöhungen des Teilzeitfak-
tors zum Zeitpunkt der Leistungsstörung ausge-
glichen werden. Die den Beschäftigungszeiten 
entsprechenden Stellen und Stellenbruchteile dür-
fen zusammengefasst die Gesamtzahl der in den 
Stellenplänen und Stellenübersichten der einzel-
nen Kapitel veranschlagten Stellen nicht über-
schreiten. Eine zusätzliche Bewilligung von Stellen 
oder Mitteln zur Regulierung von Störfällen ist 
ausgeschlossen. 
 
(6) Beamte auf Planstellen außerhalb der 
Kap. 0405 bis 0428, die aufgrund einer Beurlau-
bung ohne Dienstbezüge gemäß den §§ 71 ff. 
LBG bereits auf einer Leerstelle geführt werden 
und deren Beurlaubung nach den §§ 71 ff. LBG 
zum unmittelbaren Wechsel in die Elternzeit nach 
der AzUVO beendigt wird, können während der 
Elternzeit weiterhin auf der Leerstelle für die Beur-
laubung nach den §§ 71 ff. LBG geführt werden. 
 
(7) Für die bei Tit. 421 01 ausgebrachten Amts-
gehälter des Ministerpräsidenten, der Minister und 
der Staatssekretäre sowie für die in den Stellen-
plänen und Stellenübersichten bei den Tit. 422 01, 
422 03, 428 01 bewilligten Stellen dürfen Ausga-
ben aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Be-
stimmung auch über die Haushaltsansätze hinaus 
geleistet werden. Dies gilt 
 
1. für die Leistungen nach § 10 Ministergesetz, 
 
2. für die Besoldungsbezüge der Beamten und 

Richter (§ 1 Absatz 2 und 3 LBesGBW) ein-
schließlich der Zuführung an die Versorgungs-
rücklage nach § 17 LBesGBW mit Ausnahme 
der Zulagen und Vergütungen, die nicht in fes-
ten Monatsbeträgen festgelegt sind, 

 
3. für die Entgelte der Arbeitnehmer einschließ-

lich der Teile der Entgelte, die in den Erläute-
rungen zu dem Tit. 428 01 nicht besonders 
aufgeführt sind, 
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4. für die Vergütung der außertariflich Beschäf-
tigten, die sich nach Besoldungs- oder Tarif-
recht richtet, 

 
5. für die durch den Haushaltsplan oder durch 

Richtlinien festgelegten Aufwandsentschädi-
gungen in festen Monatsbeträgen, 

 
6. für die Unterhaltsbeihilfen an Auszubildende 

in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhält-
nissen (§ 88 LBesGBW). 

 
Für Leistungsbezüge an Beamte in Ämtern der 
Landesbesoldungsordnung W bleibt Absatz 11 
unberührt. 
 
Insoweit geleistete Mehrausgaben sind bei den Ti-
teln 421 01, 422 01, 422 03 und 428 01 sowie im 
Kap. 0503 bei den Tit. 422 71 und Tit. 428 71 als 
planmäßige Ausgaben zu behandeln. Ausge-
nommen von Satz 4 sind in den Bereichen der 
Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6a Ab-
satz 1 die in das Personalausgabenbudget einbe-
zogenen Titel gemäß § 6a Absatz 2. Die Sätze 4 
und 5 gelten auch für Mehrausgaben aufgrund 
gesetzlicher oder tariflicher Bestimmung, die 
dadurch entstehen, dass Stellen nach Maßgabe 
der VV-LHO mit Bediensteten in vergleichbaren 
oder niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgrup-
pen in Anspruch genommen werden. Der Ge-
samtbetrag der Personalmehrausgaben ist in der 
Landeshaushaltsrechnung anzugeben; für die 
Feststellung der Mehrausgaben am Ende des 
Haushaltsjahres sind die Tit. 421 01, 422 01, 
422 03 und 428 01 sowie im Kap. 0503 die Tit. 
422 71 und Tit. 428 71 gegenseitig deckungsfä-
hig. Kap. 1212 Tit. 461 01, Entnahmen aus Rück-
lagen nach § 42 a LHO und Entnahmen bei Kap. 
1212 Tit. 359 01 können zur Deckung der Mehr-
ausgaben herangezogen werden. 
 
(8) Wird durch die anderweitige Verwendung die 
Versetzung eines Beamten in den Ruhestand we-
gen Dienstunfähigkeit vermieden oder werden 
Einsparungen durch die Reaktivierung eines we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetz-
ten Beamten erzielt, erhält die Verwaltung, die 
den Beamten beschäftigt, für jedes volle Jahr der 
anderweitigen Verwendung oder Wiederverwen-
dung aus Kap. 1212 Tit. 461 01 zusätzliche Per-
sonal- oder Sachmittel in Höhe des Dreifachen 
des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe des 
Beamten. Die erforderlichen Mittel können vom 
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft in ent-
sprechender Anwendung von § 50 Absatz 1 LHO 
umgesetzt werden. 
 
(9) Wird ein dienstunfähiger Beamter zur Vermei-
dung einer Versetzung in den Ruhestand bei einer 
anderen Verwaltung im Landesdienst weiterver-
wendet, so kann er abweichend von § 49 Absatz 
1 LHO auch auf einer Planstelle in einer niedrige-
ren Besoldungsgruppe seiner Laufbahn oder einer 
anderen Laufbahn seiner Laufbahngruppe oder 
auf einer anderen Stelle in einer Entgeltgruppe, 
die als derselben Laufbahngruppe zugehörig an-

zusehen ist, geführt werden. Wird ein Ruhe-
standsbeamter nach Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit erneut berufen, gilt Satz 1 bis zum 
Freiwerden einer seinem Amt entsprechenden 
Planstelle.  
 
(10) Beamte mit begrenzter Dienstfähigkeit (§ 27 
Absatz 1 Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) sind 
nach dem Umfang der gemäß § 27 Absatz 2 Satz 
1 BeamtStG herabgesetzten Arbeitszeit auf einer 
ihrem Amt entsprechenden Planstelle zu führen. 
Von § 8 Absatz 1 LBesGBW abweichende Besol-
dungszahlungen gemäß § 9 in Verbindung mit 
§ 72 LBesGBW bleiben bei der Inanspruchnahme 
der Planstelle unberücksichtigt. Danach freie 
Planstellenanteile können im Rahmen des Absat-
zes 1 besetzt werden. 
 
(11) 1. Aus den bei den Kap. 0317, 0504, 1403, 

1414, 1419, 1426 bis 1433, 1441 bis 1444, 
1446 bis 1450, 1453, 1455 bis 1464, 1468 
und 1470 bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 
sowie bei Kap. 1221 Tit. 422 91 und 
422 95, Kap. 1403 Tit. 422 71 A, 428 71 A, 
Kap. 1403 Tit. 422 77 und 428 77, Kap. 
1410 Tit. 682 01 und 682 97 A, Kap. 1412 
Tit. 682 01, 682 96 A und 682 97 A, Kap. 
1415 Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1417 
Tit. 682 94 und 682 95, Kap. 1418 Tit. 
682 01 Kap. 1420 Tit. 682 01, Kap. 1421 
Tit. 682 01 und 682 97, Kap. 1440 Tit. 
682 01, Kap. 1445 Tit. 682 01, Kap. 1451 
Tit. 682 01 und Kap. 1454 Tit. 682 01 ver-
anschlagten Mitteln werden auch die Leis-
tungsbezüge nach dem LBesGBW in Ver-
bindung mit der Leistungsbezügeverord-
nung gezahlt.  

 
 Der Vergaberahmen für Leistungsbezüge 

erhöht sich gemäß § 39 Absatz 7 LBes-
GBW nach näherer Bestimmung des Mi-
nisteriums für Finanzen und Wirtschaft und 
des jeweiligen Fachressorts um Einspa-
rungen aus der vorübergehenden Nichtbe-
setzung von besetzbaren Professorenstel-
len bei Tit. 422 01, 428 01, 682 01, 682 94, 
682 95, 682 96 A, 682 97 und 682 97 A. 

 
 Das Fachressort prüft die Abrechnung der 

Besoldungsausgaben und stellt die für die 
Leistungsbezüge zweckgebundenen nicht 
verausgabten Mittel im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft fest. 

 
 Soweit nach Maßgabe der besoldungs-

rechtlichen Regelungen für innerhalb des 
Vergaberahmens nicht verausgabte Leis-
tungsbezüge Mittel übertragen werden 
müssen, wird zentral – für den Geschäfts-
bereich des Ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst bei Kap. 1403 Tit. 
422 01 – ein Ausgaberest gebildet.  

 
 Die Ausgabeermächtigung bei Kap. 1410 

bis 1421, 1426 bis 1464, 1468 und 1470 



 

 - 30 - 

bis 1477 Tit. 422 01 und 428 01 erhöht 
sich um die Einnahmen für Leistungsbezü-
ge nach § 39 Absatz 6 Nummer 2 LBes-
GBW bei Kap. 1410 bis 1421 Tit. 281 01, 
Kap. 1426 bis 1464 Tit. 281 92 und Kap. 
1470 bis 1477 Tit. 282 84. 

 
2. Nummer 1 Sätze 1, 3 und 4 gelten ent-

sprechend für die Zulage für Juniorprofes-
soren und Juniordozenten nach Maßgabe 
des § 59 LBesGBW. 

 
3.  Nummer 1 Satz 5 gilt entsprechend für die 

Forschungs- und Lehrzulage nach § 60 
LBesGBW und Funktionszulagen nach § 
61 LBesGBW. 

 
(12) Die bei den Kap. 1470 bis 1474 Tit. 428 01 
ausgebrachten Stellen für Professoren im außer-
tariflichen Beschäftigungsverhältnis werden mit 
Ausscheiden des Stelleninhabers schlüsselge-
recht in Planstellen der Besoldungsgruppe 
W2/W3 (Professor an einer Kunsthochschule) 
umgewandelt. 
 
(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, bei Hochschulen Planstellen für 
Beamte sowie Stellen für Arbeitnehmer zu schaf-
fen, wenn die Personalausgaben (bei Planstellen 
grundsätzlich einschließlich Versorgungszu-
schlag) vollständig von dritter Seite erstattet wer-
den und die Hochschulen gewährleisten, dass die 
Stelleninhaber nach Auslaufen der Ausgabener-
stattung auf freie Stellen ihres Stellenplanes be-
ziehungsweise ihrer Stellenübersichten über-
nommen werden können. 
 
Die Planstellen und Stellen sind jeweils im nächs-
ten Staatshaushaltsplan mit dem Vermerk "künftig 
wegfallend" zu veranschlagen. 
 
(14) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, bei Hochschulen mit Planstellen 
der Besoldungsgruppe W 1 (Professor als Junior-
professor) im Rahmen von Berufungsverfahren 
nach § 48 Absatz 1 Satz 4 Landeshochschulge-
setz befristet Planstellen für Professorinnen und 
Professoren der Besoldungsgruppe W 3 sowie 
entsprechend vergütete Stellen für Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer zu schaffen, wenn die 
entstehenden Mehrausgaben vollständig von drit-
ter Seite erstattet oder innerhalb des entspre-
chenden Hochschulkapitels im Einzelplan 14 ge-
deckt werden. Ebenfalls haben die Hochschulen 
zu gewährleisten, dass die Stelleninhaber spätes-
tens sechs Jahre nach der Bewilligung auf freie 
Stellen ihres Stellenplanes oder ihrer Stellenüber-
sicht übernommen werden können. Die Planstel-
len und Stellen sind jeweils im nächsten Staats-
haushaltsplan mit entsprechendem Haushalts-
vermerk "künftig wegfallend" zu veranschlagen; 
sie dürfen zusammen fünf vom Hundert der ins-
gesamt ausgebrachten Planstellen der Besol-
dungsgruppe W 1 nicht überschreiten. Stellen, die 
durch Inanspruchnahme einer nach Satz 1 bewil-

ligten Stelle frei werden, sind bis zu Übernahme 
der Stelleninhaberin beziehungsweise des Stel-
leninhabers auf eine freie Stelle des Stellenplanes 
oder der Stellenübersicht gesperrt. 
 
(15) Bei Abordnungen können in der Zeit, in der 
die Mittel besetzter Planstellen für laufende mo-
natliche Besoldungsbezüge des Stelleninhabers 
nicht benötigt werden, aus dringenden dienstli-
chen Gründen Beamte im Eingangsamt als Er-
satzkräfte innerhalb desselben Kapitels zusätzlich 
geführt werden. 
 
(16) In insgesamt bis zu 60 Einzelfällen kann im 
Bereich des Nichtvollzugsdienstes der Polizei und 
bei bis zu zehn Einzelfällen im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft VV Nummer 4 zu § 49 LHO aus-
nahmsweise auch auf Ersatzkräfte angewendet 
werden, deren Weiterbeschäftigung aus dienstli-
chen Gründen dringend notwendig ist und die aus 
arbeitsrechtlichen Gründen in ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis übernommen werden müssen. 
Dabei ist sicherzustellen, dass diese Ersatzkräfte 
für die Weiterbeschäftigung auf freien Stellen o-
der, soweit dies nicht möglich ist, auf Stellen ge-
führt werden, die für laufende Bezüge an die Stel-
leninhaber nicht benötigt werden. 
 
(17) Soweit die Einrichtung einer neuen Gemein-
schaftsschule, die Änderung der Schulart einer 
bestehenden weiterführenden allgemein bilden-
den Schule zu einer Gemeinschaftsschule oder 
Schulzusammenlegungen im Zusammenhang mit 
der Bildung einer Gemeinschaftsschule sowie Zu-
sammenlegungen von Schulen unterschiedlicher 
Schularten zu einem Schulverbund zu einer höhe-
ren besoldungsrechtlichen Einstufung der Ämter 
von Schulleitern und ihrer Stellvertreter führen be-
ziehungsweise erstmals die Stellen der Schulleiter 
und ihrer Stellvertreter zu besetzen sind, gelten 
nach Abstimmung zwischen dem Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport und dem Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft die entsprechenden 
Planstellen nach Maßgabe der besoldungsrechtli-
chen Voraussetzungen zu dem Schuljahresbeginn 
als geschaffen, ab dem die schulorganisatorische 
Maßnahme genehmigt wird. Die hierbei freiwer-
denden Planstellen für Schulleiter und ihre Stell-
vertreter sind in Planstellen des jeweiligen Ein-
gangsamts der betroffenen Laufbahnen – soweit 
erforderlich mit Bezugsvermerk – umgewandelt. 
Die Änderungen sind im nächsten Staatshaus-
haltsplan zu veranschlagen. Die Finanzierung der 
hieraus entstehenden Mehrausgaben wird durch 
Einsparungen innerhalb der Schulkapitel des Ein-
zelplans 04 nachgewiesen. 
 
(18) Landesbetriebe nach § 26 LHO, denen nach 
§ 6 Absatz 7 die dezentrale Finanzverantwortung 
gemäß § 7 a Absatz 1 LHO übertragen wurde, 
können die im Rahmen der dezentralen Finanz-
verantwortung erwirtschafteten Mittel zur Vergabe 
von Leistungsprämien gemäß § 76 LBesGBW 
verwenden. 
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(19) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schul-
bereich – und der Bereiche der Personalausga-
benbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 sowie der 
Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6 a Ab-
satz 9 gilt, wird zum Ausgleich für die Beschäfti-
gung einer zeitlich befristeten Vertretung während 
des Freistellungsjahrs beziehungsweise der Frei-
stellungsjahre die Stelle des Beamten, der das 
Freistellungsjahr beziehungsweise die Freistel-
lungsjahre in Anspruch nimmt, während der Ge-
samtdauer der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 
Absatz 5 LBG in Höhe des Unterschieds zwischen 
dem durch den Beamten belegten Stellenanteil 
und dem Stellenanteil, den der Beamte vor Antritt 
der Teilzeitbeschäftigung gemäß § 69 Absatz 5 
LBG belegt hat, gesperrt. 
 
(20) Außerhalb der Kap. 0405 bis 0428 – Schul-
bereich – und der Bereiche der Personalausga-
benbudgetierung gemäß § 6 a Absatz 1 sowie der 
Landesbetriebe nach § 26 LHO, für die § 6 a Ab-
satz 9 gilt, werden zum Ausgleich für die Beschäf-
tigung einer zeitlich befristeten Vertretung wäh-
rend der Familienpflegezeit die Stelle des Be-
schäftigten, der die Familienpflegezeit in An-
spruch nimmt, und während der Gesamtdauer der 
Nachpflegephase die nicht benötigten Mittel der 
besetzten Stelle gesperrt. 
 
(21) § 50 Absatz 5 und 6 LHO gelten für andere 
Stellen als Planstellen entsprechend. Das Ministe-
rium für Finanzen und Wirtschaft wird ermächtigt, 
sofern die Voraussetzungen von § 50 Absatz 5 
LHO vorliegen, Leerstellen der entsprechenden 
Entgeltgruppe mit dem Vermerk "künftig wegfal-
lend" zu schaffen. 
 
(22) Die in den Kapitel 0405 bis 0428 veran-
schlagten Lehrerstellen sind von den Regelungen 
zur Beschäftigung von Ersatzkräften in Nummer 4 
der Verwaltungsvorschriften zu § 49 LHO ausge-
nommen. 
 
(23) Zwischen dem „Sondervermögen Studien-
fonds“ und dem Land findet kein Kostenersatz 
statt. § 61 LHO findet keine Anwendung. 
 
(24) Sofern bisher sachgrundlos befristete Ar-
beitsverhältnisse nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und 
Befristungsgesetz im Bereich von Daueraufgaben 
aus dringenden personalwirtschaftlichen Grün-
den in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewan-
delt werden müssen und die Beschäftigung nicht 
auf einer Stelle sondern aus Mitteln erfolgt, wird 
das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft er-
mächtigt, in Abweichung von der Stellenübersicht 
haushaltsneutral eine Stelle der benötigten Ent-
geltgruppe zu schaffen. 
 
(25) § 49 LHO gilt entsprechend für Beförderun-
gen auf Leerstellen, wenn auf einer Leerstelle ge-
führte Beamte während der Elternzeit oder Beur-
laubung unter Beachtung des Leistungsprinzips 
im Auswahlverfahren für eine Beförderung auf ei-
ner freien besetzbaren Planstelle ausgewählt 
werden und der Beförderungszeitpunkt bei ihrer 

bisherigen Verwaltung innerhalb von zwei Jahren 
nach Antritt der Elternzeit oder Beurlaubung liegt. 
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft wird 
ermächtigt, die Wertigkeit der Leerstelle anzupas-
sen. 
 
(26) Zur Umsetzung eines Personalentwicklungs-
plans, insbesondere für Stellenhebungen, für Zu-
lagen für spezielle Berufsgruppen sowie zur För-
derung der nachhaltigen Mobilität der Landesbe-
diensteten und der Beschäftigten des Karlsruher 
Instituts für Technologie, wird das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft ermächtigt, mit Einwilli-
gung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses 
gegebenenfalls erforderliche Kapitel und Titel zu 
schaffen sowie Stellen zu streichen und in glei-
cher Zahl höherwertige Stellen zu schaffen. Hier-
zu ist dem Finanz- und Wirtschaftsausschuss ein 
Gesamtkonzept vorzulegen. Die dauerhafte finan-
zielle Wirkung der darin vorgesehenen Maßnah-
men ist auf 30.000.000 Euro pro Jahr zu begren-
zen. 
Die insoweit geschaffenen Kapitel, Titel und hö-
herwertigen Stellen gelten als planmäßig. Der 
Haushaltsvermerk zu Kap. 1212 Tit. 461 01 bleibt 
unberührt. 
 
(27) Innerhalb der Kapitel 0405 bis 0428 können 
im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft zur Umsetzung von Abschnitt 
2 Nummer 1 der neuen Entgeltordnung Lehrer bis 
zu 220 Stellen der Wertigkeit E13 in Stellen der 
Wertigkeit E14 umgewandelt werden. 
 
(28) Lehrkräfte aus den Kapiteln 0405 bis 0428 
können ganz oder mit einem Teil ihrer Unter-
richtsverpflichtung im Rahmen der Lehrkräftefort-
bildung im Bereich der Maßnahmen für Flücht-
lingskinder und jugendliche Flüchtlinge eingesetzt 
werden, soweit der Umfang dieser Tätigkeit in 
2015 und 2016 insgesamt jeweils zehn Deputate 
nicht übersteigt. 
 

§ 3a 
 
(1) Soweit die Mittel aus der Rücklage bei Kapitel 
1212 Titel 359 01 verbraucht sind, können im 
Haushaltsjahr 2016 im Rahmen der Zweckbin-
dung der Rücklage und mit Einwilligung des Mi-
nisteriums für Finanzen und Wirtschaft weitere er-
forderliche Ausgaben bis zu einer Gesamthöhe 
von 170.000.000 Euro geleistet beziehungsweise 
Verpflichtungen eingegangen werden. Das Minis-
terium für Finanzen und Wirtschaft wird ermäch-
tigt, gegebenenfalls erforderliche Titel, Planstellen 
und Stellen zu schaffen. Die insoweit geschaffe-
nen Titel, Planstellen und Stellen gelten als plan-
mäßig. Die Planstellen und Stellen sind mit einem 
kw-Vermerk zu versehen. 
 
(2) Um die Verwaltungsgerichte personell und or-
ganisatorisch in die Lage zu versetzen, die hohe 
Zahl der Asylstreitigkeiten angemessen zu bewäl-
tigen, wird das Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft ermächtigt, die erforderlichen Planstellen 
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und Stellen für die Einrichtung einer weiteren 
Kammer für Asylverfahren bei den Verwaltungs-
gerichten und im Unterstützungsbereich (Kapitel 
0505) mit folgenden Wertigkeiten zu schaffen: Bis 
zu eine Planstelle R2, bis zu zwei Planstellen R1 
und bis zu acht Stellen der Entgeltgruppe 6 TV-L. 
Die insoweit neu geschaffenen Planstellen und 
Stellen gelten als planmäßig. Die Planstellen für 
Richterinnen und Richter sind mit einem Vermerk 
"kw bis 31.12.2019“, die Stellen für Beschäftigte 
mit einem Vermerk "kw bis 31.12.2017“ zu verse-
hen. 
 
(3) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, die zum Betrieb einer Einrichtung 
im Sinne von § 62 a Aufenthaltsgesetz erforderli-
chen Titel, Planstellen und Stellen zu schaffen. 
Bei den einzurichtenden Titeln können die erfor-
derlichen Ausgaben mit Einwilligung des Ministe-
riums für Finanzen und Wirtschaft bis zu einer 
Höhe von 5.000.000 Euro im Haushaltsjahr 2016 
geleistet beziehungsweise Verpflichtungen einge-
gangen werden. Die insoweit geschaffenen Titel, 
Planstellen und Stellen gelten als planmäßig. Die 
Planstellen und Stellen sind mit einem kw-
Vermerk zu versehen. 
 
(4) Die Mehrausgaben und Verpflichtungen zur 
Leistung von Ausgaben in späteren Jahren nach 
den Absätzen 1 bis 3 sind durch eine Erhöhung 
der allgemeinen Globalen Minderausgabe bei Ka-
pitel 1212 Titel 972 01 zu finanzieren. Die Erhö-
hung der allgemeinen Globalen Minderausgabe 
bezüglich Absatz 1 bedarf der Einwilligung des 
Ministerrats. 
 

§ 4 
 
(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, zur Deckung von Ausgaben fol-
gende Kredite am Kreditmarkt aufzunehmen: 
 

1. im Haushaltsjahr 2015 bis zur Höhe 
von 0 Euro, 

 
2. die in den vorausgegangenen Haus-
haltsjahren genehmigten Kreditmittel, soweit 
sie bis zum Ablauf des vorangegangenen 
Haushaltsjahres nicht aufgenommen wurden 
und zur Deckung benötigt werden. 

 
Die Ermächtigung kann im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Vorschriften übertragen werden. 
Auf die Kreditermächtigung ist bei Diskontpapie-
ren der Nettobetrag anzurechnen. Die Kreditauf-
nahme kann auch in fremder Währung erfolgen, 
wenn das damit verbundene Wechselkursrisiko 
bezüglich des Kapitals und der zu zahlenden Zin-
sen in voller Höhe durch Wechselkurssicherungs-
geschäfte ausgeschlossen wird. 
 
(2) Die Kreditermächtigung des Absatzes 1 erhöht 
sich um die Beträge, die in den Haushaltsjahren 
2015 und 2016 zur Tilgung von Krediten erforder-
lich sind. Sie erhöht sich ferner um die Beträge, 

die zur Anschlussfinanzierung von vorzeitig getilg-
ten Darlehen notwendig sind. 
 
(3) Der Bestand der Vereinbarungen nach 
§ 18 Absatz 9 LHO darf höchstens 25 vom Hun-
dert der Kreditmarktschulden am Ende des vo-
rangegangenen Haushaltsjahres zuzüglich 25 
vom Hundert der für Anschlussfinanzierungen im 
Finanzplanungszeitraum fällig werdenden Tilgun-
gen betragen. Vereinbarungen, deren Zinsände-
rungsrisiko durch ein Gegengeschäft aufgelöst ist, 
sind auf diesen Höchstbetrag nicht anzurechnen. 
 
(4) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, ab Oktober des Haushaltsjahres 
im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächs-
ten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 4 
vom Hundert des in § 1 für das laufende Haus-
haltsjahr festgestellten Betrags aufzunehmen. Die 
danach aufgenommenen Kredite sind auf die 
Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjah-
res anzurechnen. 
 
(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, zur vorübergehenden Verstär-
kung der Betriebsmittel Kassenverstärkungskredi-
te bis zu 6 vom Hundert des in § 1 für das jeweili-
ge Haushaltsjahr festgestellten Betrags aufzu-
nehmen. Über den sich danach ergebenden Be-
trag hinaus kann das Ministerium für Finanzen 
und Wirtschaft im einzelnen Haushaltsjahr weitere 
Kassenverstärkungskredite aufnehmen, soweit es 
von der Kreditermächtigung nach Absatz 1 keinen 
Gebrauch macht. 
 
(6) Mehrausgaben, die bei Kap. 1206 Titelgruppe 
86 geleistet werden, sind bei den einzelnen Titeln 
als planmäßige Ausgaben zu behandeln. 
 
(7) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt im Rahmen von Vereinbarungen 
nach § 18 Absatz 9 LHO auch Besicherungsver-
träge abzuschließen und insoweit Sicherheiten zu 
stellen oder entgegenzunehmen. Kassenverstär-
kungskredite, die für die Stellung von Sicherheiten 
notwendig werden, bleiben bei der Bestimmung 
der Auslastung der Ermächtigung nach § 4 Absatz 
5 Satz 1 unberücksichtigt. 
 
(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, zweckbestimmte, den Haushalt 
durchlaufende Darlehen vor allem aus Mitteln des 
Bundes in Höhe der dem Land hierfür zur Verfü-
gung gestellten Beträge aufzunehmen. 
 
(9) Die Finanzierungsermächtigung des Ministeri-
ums für Finanzen und Wirtschaft für das Behör-
denbauprogramm wird auf 1.186.477.000 Euro 
festgesetzt (Kapitel 1208 Titel 712 71). 
 
(10) Die Finanzierungsermächtigung des Ministe-
riums für Finanzen und Wirtschaft für das Bau-
programm zur Forschungsförderung und zum er-
höhten Emissionsschutz landeseigener Heizwerke 
sowie für das Programm zur Nachfolgebelegung 
ehemaliger militärischer Liegenschaften wird auf 
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2.562.934.000 Euro erhöht (Kapitel 1208 Titel 
714 71). 
 
(11) Der Schuldenstand des Landes aus der Fi-
nanzierung des Behördenbauprogramms und des 
Bauprogramms zur Forschungsförderung und 
zum erhöhten Emissionsschutz landeseigener 
Heizwerke sowie des Programms zur Nachfolge-
belegung ehemaliger militärischer Liegenschaften 
darf insgesamt 400.000.000 Euro nicht überstei-
gen. 
 
(12) Die bei den Kap. 0711 und 0712 vorgesehe-
nen Darlehensmittel des Landes zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaus, des Städtebaus und 
der Modernisierung werden der Landeskreditbank 
zu denselben Zins- und Tilgungsbedingungen wie 
die entsprechenden Bundesmittel gegeben. 
 
(13) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, für Maßnahmen zur Energieein-
sparung in bestehenden Gebäuden Vorfinanzie-
rungen bis zur Höhe von 8.000.000 Euro jährlich 
in Anspruch zu nehmen, wenn die entstehenden 
Kosten (einschließlich Zins- und Tilgungsauf-
wand) aus den erwarteten Energieeinsparungen 
innerhalb eines Zeitraums von höchstens fünf-
zehn Jahren getragen werden können und die 
Verzinsung nicht über der für vergleichbare Kre-
ditmarktdarlehen liegt. 
 
(14) Das durch das Gesetz über die Feststellung 
eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von 
Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2007 
und 2008 geschaffene Sondervermögen Baden-
Württemberg 21 dient der Abdeckung von finanzi-
ellen Verpflichtungen aus dem Finanzierungsver-
trag über die Planung und den Bau des Projekts 
„Stuttgart 21“ und der Vereinbarung über die Ab-
wicklung des Zuschusses des Landes an die 
Bundesrepublik Deutschland zur Finanzierung der 
Neubaustrecke Wendlingen–Ulm, soweit diese 
nicht aus den bei Kap. 1303 Titelgruppe 78 bezie-
hungsweise 99 etatisierten beziehungsweise ein-
zuplanenden Haushaltsmitteln abzudecken sind. 
Die Verzinsung zu Gunsten des Sondervermö-
gens erfolgt zu marktüblichen Sätzen aus Kap. 
1206 Titelgruppe 86. Nach Abschluss des Pro-
jekts nicht benötigte Mittel aus dem Sonderver-
mögen werden zur Schuldentilgung verwendet. 
 
(15) Die bei Kap. 1212 bei einem Titel der Ober-
gruppe 91 am 31. Dezember vorhandenen Rück-
lagenbestände und liquiden Sondervermögensbe-
stände mit Ausnahme der Versorgungsrücklage 
und des Versorgungsfonds können vom Ministeri-
um für Finanzen und Wirtschaft bis zu ihrer Inan-
spruchnahme im Rahmen der Liquiditätssteue-
rung des Gesamthaushalts eingesetzt werden. 
Soweit die bestehende Kreditermächtigung für die 
Anschlussfinanzierung auslaufender Altschulden 
noch nicht beansprucht werden muss, kann sie in 
die folgenden Haushaltsjahre übertragen werden. 
 
(16) Die Steuereinnahmen in Kapitel 1201 werden 
für Zwecke der Berechnung der nach § 18 LHO 

zulässigen Kreditaufnahme um die vom Bund für 
die Haushaltsjahre 2015 und 2016 zur Entlastung 
von Ländern und Kommunen im Zusammenhang 
mit der Aufnahme, Unterbringung, Versorgung 
und Gesundheitsversorgung von Asylbewerberin-
nen und -bewerbern bereit gestellten zusätzlichen 
Steuermittel gekürzt. 
 

§ 5 
 
(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien oder 
sonstige Gewährleistungen in den Haushaltsjah-
ren 2015 und 2016 bis zur Höhe von jeweils ins-
gesamt 200.000.000 Euro zu übernehmen, wenn 
hierfür ein vordringliches Bedürfnis besteht. 
 
(2) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, Bürgschaften, Garantien und 
sonstige Gewährleistungen zu übernehmen 
 

1. zu Gunsten der Baden-Württemberg 
Stiftung gGmbH, der Finanzierungsgesell-
schaft für öffentliche Vorhaben des Landes 
Baden-Württemberg mbH, der Beteiligungs-
gesellschaft des Landes Baden-Württemberg 
mbH, des Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung GmbH, der Landesbeteili-
gungen Baden-Württemberg GmbH, der Ga-
rantie Portfolio Baden-Württemberg GmbH & 
Co KG, der Staatlichen Rhein-Neckar-
Hafengesellschaft Mannheim mbH, der 
NECKARPRI GmbH und der Filmakademie 
Baden-Württemberg GmbH in den Haus-
haltsjahren 2015 und 2016 bis zur Höhe von 
jeweils insgesamt 1.100.000.000 Euro; 

 
2. für Finanzierungen von Baumaß-
nahmen, die objektbezogen ratenweise vom 
Land bezahlt werden, bis zur Höhe von 
75.000.000 Euro jährlich; 

 
3. für die Absicherung von Verbands-
krediten von Wohnungseigentümergemein-
schaften gegenüber der Landeskreditbank 
Baden-Württemberg (L-Bank) nach Maßga-
be der Landeswohnraumförderungspro-
gramme 2015 und 2016 zur Finanzierung 
von energetischen Sanierungen und barrie-
rearmen oder barrierefreien Modernisierun-
gen des Wohnungsbestands und für die Ab-
sicherung von Krediten zum Erwerb von Ge-
nossenschaftsanteilen gegenüber der L-
Bank nach Maßgabe des Landeswohnraum-
förderungsprogramms bis zur Höhe von ins-
gesamt 100.000.000 Euro jährlich; 
 
4. in den Haushaltsjahren 2015 und 
2016 zu Gunsten der NECKARPRI GmbH, 
die für das Land die Anteile an der EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG hält, bis zu 
3.700.000.000 EUR zuzüglich Zinsen. Soweit 
die Inanspruchnahme der Garantieermächti-
gung im Haushaltsjahr 2015 erfolgt, vermin-
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dert sich die Garantieermächtigung für das 
Haushaltsjahr 2016 in entsprechender Höhe; 
 
5. im Haushaltsjahr 2015 zu Gunsten 
der Landeskreditbank Baden-Württemberg – 
Förderbank um bis zu weitere 100.000.000 
Euro; 
 
6. in den Haushaltsjahren 2015 und 
2016 zu Gunsten der Landesbeteiligungen 
Baden-Württemberg Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung, die Anteile des Landes 
und der Landeskreditbank Baden-Württem-
berg - Förderbank an der Landesbank Ba-
den-Württemberg hält, bis zur Höhe von 
2.250.000.000 Euro. Soweit die Inanspruch-
nahme der Garantieermächtigung im Haus-
haltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die 
Garantieermächtigung für das Haushaltsjahr 
2016 in entsprechender Höhe; 
 
7. in den Haushaltsjahren 2015 und 
2016 zu Gunsten der Landeskreditbank Ba-
den-Württemberg - Förderbank bis zur Höhe 
von 100.000.000 Euro. Soweit die Inan-
spruchnahme der Ermächtigung im Haus-
haltsjahr 2015 erfolgt, vermindert sich die 
Ermächtigung für das Haushaltsjahr 2016 in 
entsprechender Höhe. 

 
(3) Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Minis-
terium für Finanzen und Wirtschaft im Rahmen 
der Ausschreibungen und Vergaben von Ver-
kehrsleistungen im Schienenpersonennahverkehr 
in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 Garantien 
bis zur Gesamthöhe von 3.449.000.000 Euro zu 
übernehmen, mit denen es für die ordnungsge-
mäße Leistung des Schuldendienstes Dritter oder 
einer rechtsfähigen Einrichtung des Landes (Ge-
sellschaft oder juristischen Person des öffentli-
chen Rechts), die Schienenfahrzeuge einem Ei-
senbahnverkehrsunternehmen entgeltlich über-
lassen, gegenüber dem Finanzierer der Schienen-
fahrzeuge einsteht (Kapitaldienstgarantie). Die 
Kapitaldienstgarantie umfasst auch den Schul-
dendienst einer rechtsfähigen Einrichtung des 
Landes vor erstmaliger entgeltlicher Überlassung 
der Schienenfahrzeuge gegenüber dem Finanzie-
rer ihres bis dahin entstehenden Aufwandes. So-
weit die Inanspruchnahme der Garantieermächti-
gung aufgrund des Beginns der Ausschreibungen 
im Haushaltsjahr 2014 erfolgt, vermindert sich die 
Garantieermächtigung in entsprechender Höhe. 
Die vorstehenden Garantieermächtigungen ver-
mindern sich auch, soweit die Vergabe der Ver-
kehrsleistungen ohne eine Garantieübernahme 
erfolgt. Die Laufzeit der Kapitaldienstgarantien 
darf jeweils höchstens 28 Jahre betragen. 
 
(4) Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft zu 
Gunsten der Staatlichen Museen, der Stiftung 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karls-
ruhe, der Stiftung Landesmuseum für Technik 

und Arbeit Mannheim und der Stiftung Akademie 
Schloss Solitude zur Absicherung des Risikos des 
zufälligen Untergangs oder der Beschädigung von 
Leihgaben für Ausstellungen Garantien gegen-
über den Leihgebern zu übernehmen. Bei einer 
Versicherungssumme über 5.000.000 Euro pro 
Leihgabe ist vor der Inanspruchnahme der Er-
mächtigung die Zustimmung des Wissenschafts-
ausschusses des Landtags einzuholen. 
 
(5) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, zugunsten der nicht rechtsfähi-
gen Anstalt des öffentlichen Rechts Staatliche 
Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zur 
Absicherung des Risikos des zufälligen Unter-
gangs oder der Beschädigung von Leihgaben für 
Ausstellungen Garantien gegenüber den Leihge-
bern zu übernehmen. Bei einer Garantiesumme 
von über 5.000.000 Euro pro Leihgabe ist vor In-
anspruchnahme der Ermächtigung die Zustim-
mung des Ausschusses für Finanzen und Wirt-
schaft des Landtags einzuholen. 
 
(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
und das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz werden ermächtigt, im Rah-
men der unentgeltlichen Übertragung von Flurstü-
cken der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
auf die NABU-Stiftung "Nationales Naturerbe" die 
nach dem Haushaltsrecht des Bundes aufzuerle-
genden Verpflichtungen zu übernehmen. 
 
(7) Vor der Übernahme von Bürgschaften, Garan-
tien oder sonstigen Gewährleistungen sowie vor 
der Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der 
Förderung der gewerblichen Wirtschaft ein-
schließlich des Tourismus und von Darlehen ist 
die Zustimmung des Ausschusses für Finanzen 
und Wirtschaft des Landtags erforderlich, wenn 
diese Finanzhilfe 500.000 Euro oder mehr beträgt. 
Der Zustimmung bedarf es nicht, 
 

1. wenn der Empfänger der Finanzhilfe 
im Staatshaushaltsplan genannt ist, 
 
2. bei der Gewährung von Finanzhilfen 
nach Satz 1 an Körperschaften des öffentli-
chen Rechts außerhalb der Förderung der 
gewerblichen Wirtschaft einschließlich des 
Tourismus, 
 
3. bei der Übernahme von Bürgschaf-
ten, Garantien und sonstigen Gewährleistun-
gen nach Absatz 2 bis 6, 
 
4. bei der Änderung von Finanzhilfen; 
die Erhöhung des Betrags einer Finanzhilfe 
sowie die Verlängerung der Laufzeit ist zu-
stimmungspflichtig. 

 
Finanzhilfen nach den Nummern 2 und 3 sind 
dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft des 
Landtags nach Abschluss des Haushaltsjahres 
mitzuteilen. 
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(8) Bürgschaften, Garantien oder sonstige Ge-
währleistungen nach den Absätzen 1 bis 6 kön-
nen auch in ausländischer Währung übernommen 
werden. Sie sind auf der Basis des vor Ausferti-
gung der Urkunde zuletzt ermittelten Euro-
Referenzkurses der Europäischen Zentralbank 
auf den Höchstbetrag der Ermächtigung anzu-
rechnen. 
 
(9) Die Ermächtigungen nach den Absätzen 1 bis 
6 für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gelten, 
wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Haus-
haltsjahr 2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 ver-
kündet wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. 
Gewährleistungen, die auf Grund der weiter gel-
tenden Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 
übernommen werden, sind auf die Ermächtigun-
gen nach dem Staatshaushaltsgesetz 2017 nicht 
anzurechnen. 
 

§ 6 
 
(1) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind 
 

1. einzelplanübergreifend gegenseitig 
deckungsfähig je für sich 

 
1.1 die Ausgaben der Tit. 422 16, 
431 01, 431 02, 432 01, 432 02, 432 07, 
441 01, 446 01 und 446 21 sowie im Kap. 
1212 Tit. 441 02 und Tit. 461 01; 

 
1.2 im Einvernehmen der beteiligten 
Ministerien je für sich die Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen innerhalb 
der Titel mit der Endzahl 66 (Programm-
budget Medien – Titelgruppen und Einzel-
titel) und innerhalb der Titel mit der End-
zahl 69 (Aufwand für Informationstechnik 
– Titelgruppen und Einzeltitel), ausge-
nommen jeweils die Einzelpläne 01 
(Landtag) und 11 (Rechnungshof) sowie 
die Kap. 0310 (Feuerwehrwesen, Kata-
strophenschutz, Rettungsdienst), Kap. 
0436 (Allgemeine Schulangelegenheiten), 
1424 und 1425 (Landesbibliotheken); 

 
2. innerhalb der jeweiligen Einzelpläne 
gegenseitig deckungsfähig je für sich 

 
2.1 die Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen der Titel mit der 
Endzahl 66 (Programmbudget Medien – 
Titelgruppen und Einzeltitel); 
 
2.2 die Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen der Titel mit der 
Endzahl 69 (Aufwand für Informations-
technik – Titelgruppen und Einzeltitel), 
ausgenommen Kap. 0436 (Allgemeine 
Schulangelegenheiten); 

 
3. innerhalb des jeweiligen Einzelplans 
je für sich und gegenseitig deckungsfähig die 
Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgrup-

pe 68 sowie einseitig deckungsfähig die 
Ausgaben des Tit. 525 69 zu Gunsten der 
Ausgaben des Tit. 525 21 und der Titelgrup-
pe 68; 
 
4. im Zuge der dezentralen Finanzver-
antwortung innerhalb der einzelnen Kapitel 
der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzel-
pläne 13 und 15, ohne Kapitel Allgemeine 
Bewilligungen (Kap. ...02) sowie innerhalb 
der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469 und 1495 – 
alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel oh-
ne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – 
gegenseitig deckungsfähig je für sich 

 
4.1 die Ausgaben der Obergruppen 
51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, 
Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Grup-
pe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 
428 51 und 685 49 sowie in den Titel-
gruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 
427, 685; 
 
4.2 die Ausgaben der Obergruppe 81; 
 

5. im Zuge der dezentralen Finanzver-
antwortung innerhalb der einzelnen Kapitel 
der Einzelpläne 01 bis 11 sowie der Einzel-
pläne 13, 15 und 16, ohne Kapitel Allgemeine 
Bewilligungen (Kap. …02) sowie innerhalb 
der Kap. 1401, 1424, 1425, 1469  und 1495 – 
alle Einzelpläne beziehungsweise Kapitel oh-
ne alle Titel mit der Endzahl 63, 66 und 69 – 
einseitig deckungsfähig je für sich 

 
5.1 die Ausgaben der Obergruppe 81 
zu Gunsten der Obergruppen 51 bis 54 
(ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, 
Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Grup-
pe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 
428 51 und 685 49 sowie in den Titel-
gruppen zusätzlich die Titel der Gruppe 
427, 685 bis zu 50 vom Hundert des Ti-
telansatzes; 
 
5.2 die Ausgaben der Obergruppen 
51 bis 54 (ohne Gruppe 529, Tit. 536 01, 
Tit. 536 02 und Tit. 546 51), der Grup-
pe 429 und der Tit. 427 51, 428 06, 
428 51 und 685 49 sowie in den Titel-
gruppen zusätzlich die Titel der Grup-
pe 427, 685 zu Gunsten der Obergruppe 
81 und der Titelgruppen 66 und 69. 

 
Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß 
Nummer 4 und 5 sind Kap. 0310, Kap. 0315 Titel-
gruppe 70, Kap. 0318 Titelgruppe 71 und 75, Kap. 
0403 Titelgruppe 89, Kap. 0405 Titelgruppe 71, 
bei den Kap. 0405, 0408 und 0418 Titelgrup-
pen 82, bei den Kap. 0405, 0408, 0410, 0416, 
0418, 0420 und 0428 Titelgruppen 80 und 84, bei 
Kap. 0436 die Titelgruppen 69 und 84, Kap. 0460, 
Kap. 0465 Titelgruppe 72, Kap. 0503 Tit. 537 02, 
Kap. 0607 Titelgruppe 73, 74 und 75, Kap. 0708 
Titelgruppe 79 und 86, Kap. 0710, Kap. 0711 Ti-
telgruppe 76, Kap. 0804, Kap. 0810 Titelgruppe 
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78, bei den Kap. 0809, 0810, 0812, 0817, 0823, 
0827, 0830, 0835 Titelgruppe 79, Kap. 0826 Titel-
gruppe 68, Kap. 0903 Tit. 685 76 und 685 79, 
Kap. 0913 Tit. 534 01, Kap. 0918 Titelgruppen 72, 
75, 78, Kap. 0919 Tit. 534 01, 534 02 und Tit. 685 
75, Kap. 0922 Tit. 685 76, Kap. 1007 Titelgruppe 
87, Kap. 1011 Tit. 526 11 und Titelgruppe 70, 
Kap. 1303 Titelgruppe 78 und Ausgabentitel zur 
Bewirtschaftung von zweckgebundenen Einnah-
men sowie Ansätze, die dem Kommunalen Inves-
titionsfonds, dem Kommunalen Finanzausgleich, 
dem Wettmittelfonds gemäß § 11 oder den Spiel-
bankerträgen gemäß § 12 entnommen sind. So-
weit im Haushaltsplan durch Vermerke nach § 20 
Absatz 1 LHO hiervon abweichende Regelungen 
getroffen sind, bleiben diese unberührt. 
 
(2) Für die Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 
2 gilt die dezentrale Finanzverantwortung gemäß 
§ 7 a Absatz 1 LHO. Diese Ausgabentitel werden 
gemäß § 7 a Absatz 2 in Verbindung mit § 19 
Satz 2 LHO für übertragbar erklärt. Unverbrauch-
te, übertragbare Bewilligungen (Ausgabereste), 
die über den Betrag der am Ende des Jahres 
nicht freigegebenen Globalsteuerungsreserve 
gemäß Absatz 3 hinausgehen, werden abwei-
chend von § 9 Absatz 2 nicht in Abgang gestellt. 
 
(3) 10 vom Hundert der Haushaltsansätze der 
Ausgabentitel nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 
5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 bilden eine 
Globalsteuerungsreserve gemäß § 7 a Absatz 5 
LHO. Das Ministerium für Finanzen und Wirt-
schaft wird ermächtigt, im Rahmen des Haus-
haltsvollzugs die Mittel entsprechend der Haus-
haltsentwicklung während des Jahres freizuge-
ben. 
 
(4) Aus im Rahmen der gegenseitigen Deckungs-
fähigkeit nach Absatz 1 Nummer 1.2 einzelplan-
übergreifend umgeschichteten übertragbaren Mit-
teln können unbeschadet des § 45 Absatz 2 Satz 
1 LHO bei dem von der Mittelumschichtung be-
günstigten Titel Ausgabereste gebildet werden, 
soweit dies zur Erfüllung von am Ende des Haus-
haltsjahres bestehenden Rechtsverpflichtungen 
notwendig ist. 
 
(5) Bei den Tit. 441 01 und 446 01 werden die 
Einnahmen aus der Eigenbeteiligung der Beihilfe-
berechtigten für die Inanspruchnahme von Wahl-
leistungen von den Ausgaben abgesetzt. 
 
(6) Die Deckungsfähigkeiten nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 bis 5 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 
2 und die Regelungen zur Globalsteuerungsre-
serve gemäß Absatz 3 gelten in den Bereichen 
der Personalausgabenbudgetierung gemäß § 6 a 
Absatz 1 jeweils ohne die Titel der Gruppe 429 
und ohne Tit. 427 51, 428 06 und 428 51. 
 
(7) Für Landesbetriebe nach § 26 LHO gilt die de-
zentrale Finanzverantwortung gemäß § 7 a Ab-
satz 1 LHO. 

 
(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, den 
Hochschulen (Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften, 
Duale Hochschule Baden-Württemberg) und der 
Hochschulmedizin durch Abschluss eines Hoch-
schulfinanzierungsvertrages für die Haushaltsjah-
re 2015 bis 2020 Planungssicherheit auf der 
Grundlage der Haushaltsansätze 2014 in Höhe 
von 2.474.200.000 Euro, zuzüglich von bis zu 
574.300.000 Euro im Jahr 2020 zuzusichern. Die 
zusätzlichen Mittel sollen für eine Erhöhung der 
Grundfinanzierung der Hochschulen in Höhe von 
jährlich zirka drei vom Hundert, einen Ausgleich 
der Steigerung der Energiekosten und eine Son-
derlinie für die Hochschulmedizin in den Jahren 
2015 bis 2020 verwendet werden. Die in den zu-
sätzlichen Mitteln enthaltenen pauschalen Perso-
nalkostensteigerungen werden auf der Grundlage 
der realen Personalkostensteigerungen und Be-
soldungsanpassungen abgerechnet und werden 
auf die zusätzlichen Mittel nicht angerechnet so-
weit sie 1,5 vom Hundert jährlich übersteigen. Die 
Personalkostensteigerungen der Medizinischen 
Fakultäten werden wie bisher berücksichtigt. Dar-
über hinaus wird die Landesregierung ermächtigt, 
ein zusätzliches Bauprogramm für die Hochschu-
len in Höhe von jährlich 100.000.000 Euro in den 
Jahren 2015 bis 2020 zu vereinbaren. 
 
(9) Die Erwirtschaftung von einzelplanspezifi-
schen Globalen Minderausgaben, die sich aus der 
Konsolidierungsverpflichtung der Orientierungs-
pläne ergeben haben, kann mit Einwilligung des 
Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen durch ei-
nen anderen Einzelplan erfolgen, sofern die be-
troffenen Ressorts eingewilligt haben. 
 

§ 6a 
 
(1) In den Kapiteln 0201, 0204, 0301 (ohne die 
Stellen des Polizeivollzugsdienstes), 0304, 0305, 
0306, 0307 (Kapitel 0304 bis 0307 ohne die Stel-
len der Landesbetriebe, Kapitel 0306 und 0307 
ohne die Stellen der Forstdirektion), 0310, 0312, 
0401, 0501, 0503, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 
0511, 0512, 0601, 0607, 0608, 0618, 0801, 0812, 
0901, 0913, 1001, 1301, 1304, 1401, 1424, 1425, 
1469 werden die Personalausgaben budgetiert. 
 
(2) Das Personalausgabenbudget umfasst die 
Ausgaben der Obergruppen 42 und 45 (ohne 
Gruppen 421 und 424, Tit. 422 03, 427 02, 
459 52, 459 53 und Titel in Titelgruppen). Für die 
einbezogenen Ausgabentitel gilt die dezentrale 
Finanzverantwortung gemäß § 7 a Absatz 1 LHO. 
 
(3) Im Sinne von § 20 Absatz 1 LHO sind 
 

1. die in das Personalausgabenbudget ein-
bezogenen Personalausgaben untereinander 
uneingeschränkt deckungsfähig;  
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2. die in das Personalausgabenbudget ein-
bezogenen Personalausgaben einseitig un-
eingeschränkt deckungsfähig zu Gunsten der 
Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54, des 
Titels 671 02 und der Obergruppe 81; aus-
genommen von der Deckungsfähigkeit sind 
die Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der 
Titel 536 01, 536 02, 546 51 und der Titel in 
Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 
68; 

 
3. die Ausgaben der Obergruppen 51 bis 54 
zu Gunsten der in das Personalausgaben-
budget einbezogenen Personalausgaben mit 
der Einschränkung deckungsfähig, dass kei-
ne Dauerarbeitsverhältnisse begründet und 
Stellenabbauprogramme nicht dauerhaft aus 
Sachmitteln finanziert werden dürfen; ausge-
nommen von der Deckungsfähigkeit sind die 
Ausgaben der Gruppen 526 und 529, der Tit. 
536 01, 536 02 und 546 51 und der Titel in 
Titelgruppen mit Ausnahme der Titelgruppe 
68; 

 
4. die Ausgaben der Obergruppe 81 zu 
Gunsten der einbezogenen Personalausga-
ben bis zu 50 vom Hundert mit der Ein-
schränkung deckungsfähig, dass keine Dau-
erarbeitsverhältnisse begründet und Stellen-
abbauprogramme nicht dauerhaft aus Sach-
mitteln finanziert werden dürfen; ausgenom-
men von der Deckungsfähigkeit sind die 
Ausgaben der Titel in Titelgruppen. 

 
Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit gemäß 
Nummer 2 bis 4 sind die Kapitel 0901 und 0913. 
§ 6 bleibt unberührt. 
 
(4) Die in das Personalausgabenbudget einbezo-
genen Personalausgaben werden gemäß § 7 a 
Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Satz 2 LHO für 
übertragbar erklärt. 
 
(5) Eine Überschreitung des Personalausgaben-
budgets ist zulässig, der Ausgleich hat im nächs-
ten Haushaltsjahr zu erfolgen. In begründeten 
Ausnahmefällen kann mit Einwilligung des Minis-
teriums für Finanzen und Wirtschaft der Ausgleich 
im übernächsten Jahr erfolgen. Eine drohende 
Budgetüberschreitung ist dem Ministerium für Fi-
nanzen und Wirtschaft unverzüglich anzuzeigen. 
 
(6) Im Rahmen des Personalausgabenbudgets 
und der vorstehenden Flexibilisierungen gelten 
folgende weitere Flexibilisierungen bei der Stel-
lenbewirtschaftung: 
 

1. Bei der Besetzung von Stellen mit teilzeit-
beschäftigten Beamten, Richtern und Arbeit-
nehmern kann von § 3 Absatz 1 Nummern 1, 
2 und 4 abgewichen werden; die den Be-
schäftigungszeiten entsprechenden Stellen 
und Stellenbruchteile dürfen zusammenge-
fasst die Gesamtzahl der in den Stellenplä-
nen und Stellenübersichten für die Dienst-

stellen veranschlagten Stellen nicht über-
schreiten. 
 
2. Im Vorgriff auf das innerhalb der nächsten 
zwei Jahre erfolgende Ausscheiden eines 
Stelleninhabers können Beamte einer niedri-
geren Besoldungsgruppe, sofern sie einen 
höher bewerteten Dienstposten innehaben, 
für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren im 
Wege der Vorab-Beförderung Bezüge aus 
dem nächst höheren besoldungsrechtlichen 
Amt erhalten, höchstens jedoch aus dem be-
soldungsrechtlichen Amt des ausscheiden-
den Stelleninhabers. Die einschlägigen be-
amten- und besoldungsrechtlichen Vorschrif-
ten bleiben unberührt. 
 
3. Aus dringenden dienstlichen Gründen 
können über die im Haushaltsplan ausgewie-
senen Stellen für Beamte, Richter und Ar-
beitnehmer hinaus für einen Zeitraum von bis 
zu sechs Monaten zusätzliche Beamte, Rich-
ter und Arbeitnehmer beschäftigt werden. 
 
4. Wird gemäß § 69 Absatz 5 LBG die Er-
mäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit zu 
einem zusammenhängenden Zeitraum zu-
sammengefasst (Freistellungsjahr), können 
für die Dauer und in dem Umfang der Frei-
stellung zusätzliche Beamte und Richter be-
schäftigt werden. 
 
5. Laufbahnbewerber können bei dringen-
dem Bedarf über die im Haushaltsplan aus-
gewiesenen Stellen für Beamte im Eingang-
samt hinaus für einen Zeitraum von bis zu 
sechs Monaten als Beamte im Eingangsamt 
zusätzlich übernommen werden; in beson-
ders begründeten Einzelfällen kann die Frist 
mit Zustimmung des Ministeriums für Finan-
zen und Wirtschaft auf bis zu ein Jahr ver-
längert werden. 
 
6. Planstellen können innerhalb derselben 
Laufbahngruppe fachrichtungsübergreifend 
gegenseitig in Anspruch genommen werden. 
Andere Stellen können fachrichtungsüber-
greifend gegenseitig in Anspruch genommen 
werden. Die in Anspruch genommene Plan-
stelle beziehungsweise andere Stelle muss 
mindestens derselben Besoldungs- bezie-
hungsweise Entgeltgruppe entsprechen. 
 
7. Im Rahmen der gesetzlichen Stellenober-
grenzen können Planstellen der Besoldungs-
gruppe A 9 des gehobenen Dienstes auch für 
Beamte des mittleren Dienstes und Planstel-
len der Besoldungsgruppe A 13 des höheren 
Dienstes auch für Beamte des gehobenen 
Dienstes in Anspruch genommen werden. 
 

(7) Nicht in Abgang gestellte Ausgabereste nach 
Absatz 4 können zur Vergabe von Leistungsprä-
mien gemäß § 76 LBesGBW verwendet werden. 
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(8) Die für die Stellenbewirtschaftungsmaßnah-
men nach Absatz 6 Nummer 2 erforderlichen Stel-
lenhebungen mit dem Vermerk "künftig umzu-
wandeln" und die für die Stellenbewirtschaf-
tungsmaßnahmen nach Absatz 6 Nummern 3 bis 
5 erforderlichen Stellen mit dem Vermerk "künftig 
wegfallend" gelten als vorübergehend geschaffen, 
soweit die Finanzierung im Rahmen des Perso-
nalausgabenbudgets und der nach den Absätzen 
3 bis 5 zulässigen Deckung und Übertragbarkeit 
sichergestellt ist. 
 
(9) Absatz 6 gilt auch für Landesbetriebe nach 
§ 26 LHO mit Ausnahme der als Landesbetriebe 
geführten Hochschulen. 
 
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten, wenn das Staats-
haushaltsgesetz für 2017 nicht vor dem 1. Januar 
2017 verkündet wird, bis zur Verkündung dieses 
Gesetzes. 
 

§ 7 
 
(1) Der Betrag, bis zu dem nach § 37 Absatz 1 
Satz 4 LHO für eine Mehrausgabe kein Nach-
tragshaushaltsgesetz erforderlich ist, wird auf 
5.000.000 Euro im Einzelfall festgesetzt. 
 
(2) § 37 Absatz 1 LHO ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass es eines Nachtragshaushaltsgeset-
zes nicht bedarf, wenn das Ministerium für Finan-
zen und Wirtschaft nach vorheriger Zustimmung 
des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft in 
überplanmäßige Ausgaben bei Kap. 0315 Tit. 
811 01 oder bei Kap. 0922 Titelgruppe 74 sowie 
bei den Obergruppen 44 (Beihilfe, Unterstützung 
und dergleichen) der betroffenen Einzelpläne über 
den in Absatz 1 genannten Betrag hinaus einwil-
ligt. 
 
(3) Für überplanmäßige und außerplanmäßige 
Verpflichtungsermächtigungen (§ 38 Absatz 1 
Satz 2 LHO) gilt Absatz 1 entsprechend. Maßge-
bend ist die Höhe der voraussichtlich kassenwirk-
sam werdenden Jahresbeträge. 
 
(4) § 38 Absatz 1 Satz 2 LHO ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass es eines Nachtragshaushalts-
gesetzes nicht bedarf, wenn das Ministerium für 
Finanzen und Wirtschaft nach vorheriger Zustim-
mung des Ausschusses für Finanzen und Wirt-
schaft bei Kap. 0315 Tit. 811 01 oder bei Kap. 
0922 Titelgruppe 74 sowie bei den Obergruppen 
44 (Beihilfe, Unterstützung und dergleichen) der 
betroffenen Einzelpläne in überplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen über den in Absatz 3 
genannten Betrag hinaus einwilligt. 
 
(5) Der Betrag für die nach § 37 Absatz 4 LHO 
dem Landtag jährlich mitzuteilenden über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 
100.000 Euro festgesetzt. 
 
(6) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
hat dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 

des Landtags jährlich die beim Rechnungsab-
schluss in das jeweils folgende Haushaltsjahr 
übertragenen Ausgabereste mitzuteilen. 
 

§ 8 
 
(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, abweichend von § 63 Absatz 3 
Satz 1 und § 64 Absatz 4 Satz 1 LHO 
 

1. bei der Bestellung von Erbbaurech-
ten an landeseigenen Grundstücken zum 
Bau von Studentenwohnheimen, Perso-
nalwohnheimen und Wohnungen im Rahmen 
der Wohnungsfürsorge für Landesbedienste-
te den Erbbauzins bis zum Betrag von 
51 Euro jährlich im Einzelfall zu ermäßigen, 
soweit und solange dies zur Erzielung trag-
barer Mieten beziehungsweise zur Reduzie-
rung des Zuschussbedarfs erforderlich ist, 
 
2. den Kaufpreis für landeseigene 
Grundstücke, die einer Verwendung im 
Rahmen der Wohnungsfürsorge für Landes-
bedienstete zugeführt werden, um höchstens 
80 vom Hundert zu ermäßigen, 
 
3. bei der Bestellung von Erbbaurech-
ten an landeseigenen Grundstücken oder de-
ren Vermietung an die Träger von Einrich-
tungen des Technologietransfers in Verbin-
dung mit den Universitäten Heidelberg, 
Karlsruhe und Stuttgart den Erbbauzins oder 
die Miete bis zum Betrag von 51 Euro jährlich 
zu ermäßigen, soweit und solange dies zur 
Verminderung von Verlusten dieser Einrich-
tungen geboten ist, 
 
4. Vermögenswerte des Deutschen 
Reichs, die nach dem Reichsvermögen-
Gesetz vom 16. Mai 1961 (BGBl. I S. 597) 
dem Land als Aufgabennachfolger des 
Reichs oder wegen der Nutzung für eine 
grundgesetzliche Verwaltungsaufgabe des 
Landes zustehen, unentgeltlich einer Ge-
meinde oder einem Landkreis des Landes zu 
übertragen, wenn die Gemeinde oder der 
Landkreis das Vermögensrecht bei Inkrafttre-
ten des Reichsvermögen-Gesetzes überwie-
gend und nicht nur vorübergehend für die 
maßgebliche Verwaltungsaufgabe genutzt 
hat, 
 
5. den Kaufpreis für landeseigene 
Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht be-
lastet sind, um höchstens 20 vom Hundert zu 
ermäßigen, 
 
6. landeseigene Grundstücke und Ge-
bäude dem Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) unentgeltlich zur Nutzung zu über-
lassen, 
 
7. den Kaufpreis für landeseigene 
Grundstücke, die zum Zwecke der sozial ori-
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entierten Förderung von Wohnraum abgege-
ben werden, unter Beachtung der EU-
beihilferechtlichen Bestimmungen um höchs-
tens 50 vom Hundert des Verkehrswertes zu 
ermäßigen. Das Nähere regelt das Ministeri-
um für Finanzen und Wirtschaft. 

 
Der Einwilligung oder Unterrichtung des Landtags 
nach § 64 Absatz 2 LHO bedarf es in diesen Fäl-
len nicht. 
 
(2) Nach § 63 Absatz 3 Satz 2 LHO wird zugelas-
sen, dass von Landesdienststellen im Bereich der 
Datenverarbeitung entwickelte oder erworbene 
Programme unentgeltlich an Stellen der öffentli-
chen Verwaltung abgegeben werden, soweit Ge-
genseitigkeit besteht. 
 
(3) Auf bei Kap. 0833 Tit. 356 01, Kap. 1208 
Tit. 356 08 bis 356 30, 356 51 und 356 71, 
Kap. 1209 Tit. 356 01 bis Tit. 356 04 sowie bei 
Kap. 1223 veranschlagte Entnahmen aus dem 
Forstgrundstock, dem Allgemeinen Grundstock, 
dem Allgemeinen Grundstock – Sonderfonds Zu-
kunftsoffensive II – findet § 113 Absatz 2 Satz 1 
und 2 LHO keine Anwendung. 
 
(4) Aus dem im Allgemeinen Grundstock einge-
richteten Sonderfonds „Informations- und Kom-
munikations-Pool“ sind bei Vollkostenrechnung 
sich selbst refinanzierende Informations-, Kom-
munikations- und andere Reformprojekte der 
Landesverwaltung durchzuführen, die nicht an-
derweitig finanziert werden können. 
 
(5) Aus dem Allgemeinen Grundstock können zur 
Vorfinanzierung der bei Kap. 1208 Tit. 797 51 
veranschlagten Maßnahmen zur energetischen 
Sanierung und Modernisierung landeseigener 
Gebäude insgesamt bis zu 65.934.000 Euro ent-
nommen werden. Die Ausgaben werden verwal-
tungsintern durch eingesparte Energiekosten refi-
nanziert und an den Allgemeinen Grundstock zu-
rückgeführt. 
 
(6) Zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen bei 
Flächenkosten mit Hilfe der Nutzer durch die 
Staatliche Vermögens- und Hochbauverwaltung 
kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
zusätzliche Mieteinnahmen bei Kap. 1209 Tit. 
124 01 sowie aus Verkaufserlösen abgeleitete 
kalkulatorische Mieteinsparungen und Einsparun-
gen bei Kap. 1209 Tit. 518 01 und Tit. 518 11 je-
weils bis zur Hälfte und auf die Dauer von höchs-
tens fünf Jahren der nutzenden Dienststelle für 
Mehrausgaben überlassen. Die Ausgabeermäch-
tigung der jeweiligen Dienststelle erhöht sich ent-
sprechend. Die entsprechenden Mittel gelten als 
umgesetzt im Sinne von § 50 Absatz 1 LHO und 
sind übertragbar. Sie sind von der nutzenden 
Dienststelle vorrangig für die Fortbildung der Be-
diensteten sowie zur Verbesserung der Ausstat-
tung insbesondere im Informations- und Kommu-
nikationsbereich zu verwenden. Das Nähere re-
gelt das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft. 
 

(7) Zur Erprobung eines finanziellen Anreizsys-
tems im Bereich der Gebäudebewirtschaftung 
kann das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
bei Kap. 1209 Tit. 517 01 und Tit. 517 05 erzielte 
Betriebskosteneinsparungen, die sich aus einem 
optimierten Nutzerverhalten ergeben, bis zur Hälf-
te der jeweils nutzenden Dienststelle überlassen. 
Die Ausgabeermächtigung der jeweiligen Dienst-
stelle erhöht sich entsprechend. Die entsprechen-
den Mittel gelten als umgesetzt im Sinne von § 50 
Absatz 1 LHO. Das Nähere regelt das Ministerium 
für Finanzen und Wirtschaft. 
 
(8) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, in Abweichung von § 63 Absatz 2 
LHO die Veräußerung zur Erfüllung der Aufgaben 
des Landes weiterhin benötigter Vermögensge-
genstände zuzulassen, wenn auf diese Weise die 
Aufgaben des Landes nachweislich wirtschaftli-
cher erfüllt werden können. § 64 LHO bleibt unbe-
rührt. 
 
(9) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
wird ermächtigt, unter Vorbehalt der vorherigen 
Zustimmung des Ausschusses für Finanzen und 
Wirtschaft, die Umwandlung der stillen Einlagen 
an der Landesbank Baden-Württemberg in 
Stammkapital beziehungsweise die Härtung der 
stillen Einlagen an der Landesbank Baden-
Württemberg zur Erfüllung der Anforderungen an 
hartes Kernkapital im Sinne der EU-Vorgaben 
vorzunehmen. 
 
(10) Zur Umsetzung der Neuordnung der Informa-
tionstechnologie des Landes können Haushalts-
ermächtigungen in analoger Anwendung von § 50 
Absatz 1 bis 4 LHO und mit Einwilligung des Mi-
nisteriums für Finanzen und Wirtschaft innerhalb 
des jeweiligen Einzelplans sowie zwischen dem 
jeweiligen Einzelplan und den Kap. 0308 und 
0309 ausgabenartübergreifend und unter Anpas-
sung der Zweckbestimmung umgesetzt werden; 
Entsprechendes gilt für Einnahmen. Die Schaf-
fung zusätzlicher Stellen ist hierbei ausgeschlos-
sen. 
 
(11) Die Landesregierung wird ermächtigt, die zur 
Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung 
von Investitionen finanzschwacher Kommunen 
gegebenenfalls erforderlichen Vereinbarungen 
einzugehen. Das Ministerium für Finanzen und 
Wirtschaft wird ermächtigt, mit Einwilligung des 
Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft die zur 
Umsetzung des Bundesgesetzes zur Förderung 
von Investitionen finanzschwacher Kommunen 
gegebenenfalls erforderlichen Kapitel und Titel 
außerplanmäßig zu schaffen. Die insoweit ge-
schaffenen Titel gelten als planmäßig. 
 

§ 9 
 
(1) Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 
kann zulassen, dass bei einem Sammeltitel mit 
übertragbarer Bewilligung ein höherer Betrag in 
Rest gestellt wird als der unverwendet gebliebene 
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Betrag oder dass ein Betrag auch noch in Rest 
gestellt wird, wenn schon eine Überschreitung des 
Titels vorliegt. 
 
(2) Die Landesregierung kann unverbrauchte, 
übertragbare Bewilligungen für die Haushaltsjahre 
2014 und 2015 (Ausgabereste) in Abgang stellen. 
Die hiervon betroffenen Bewilligungen gelten in-
soweit als abgeschlossen. Satz 1 gilt nicht für 
übertragbare Bewilligungen, bei denen zweckge-
bundene Einnahmen ihrem Verwendungszweck 
noch nicht zugeführt worden sind. 
 
§ 6 Absätze 2 und 4 bleiben unberührt. 
 

§ 10 
 
Für die Personen, denen ein Dienstkraftwagen zur 
alleinigen oder bevorzugten Benutzung zur Verfü-
gung steht, gelten die Richtlinien der Landesregie-
rung über die unentgeltliche Benutzung der 
Dienstkraftwagen zu außerdienstlichen Zwecken. 
 

§ 11 
 
Der Wettmittelfonds nach § 12 Absatz 2 des Lan-
desglücksspielgesetzes beträgt 2015 und 2016 
jeweils 132.365.400 Euro. Die Mittel des Fonds 
sind nach Maßgabe des Staatshaushaltsplanes 
zu 44 vom Hundert für die Förderung der Kultur, 
zu 45 vom Hundert für die Förderung des Sports 
und zu 11 vom Hundert für die Förderung sozialer 
Zwecke zu verwenden. 
 

§ 12 
 
§ 36 des Landesglücksspielgesetzes ist für die 
Haushaltsjahre 2015 und 2016 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die Einnahmen der in § 36 
Landesglücksspielgesetz genannten Erträge in 
2015 in Höhe von insgesamt bis zu 32.185.000 
Euro und in 2016 in Höhe von insgesamt bis zu 
36.115.000 Euro für die in § 36 Landesglücks-
spielgesetz genannten Zwecke nach näherer Be-
stimmung durch den Staatshaushaltsplan ver-
wendet werden. 
 

§ 13 
 
(1) Bei Reisen zum Zwecke der Fortbildung, die 
teilweise in dienstlichem Interesse liegen, ist § 23 
Absatz 2 des Landesreisekostengesetzes (LRKG) 
in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. S. 466), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Dienstrechts-
reformgesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 
793, 959), in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die entstan-
denen notwendigen Fahrkosten bei Benutzung 
regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel nur 
bis zu den Kosten der billigsten Fahrkarte der all-
gemein niedrigsten Klasse erstattet werden. Für 
Strecken, die mit einem Kraftfahrzeug der in § 6 
Absatz 1 oder 2 LRKG bezeichneten Art zurück-
gelegt werden, kann nur eine Wegstreckenent-

schädigung bis zu 16 Cent je Kilometer gewährt 
werden. Im Übrigen gilt bei der Benutzung von 
anderen als den in § 6 LRKG genannten nicht re-
gelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln Satz 
1 entsprechend. 
 
(2) Die Anwendungsmaßgabe des Absatzes 1 gilt, 
wenn das Staatshaushaltsgesetz für das Jahr 
2017 nicht vor dem 1. Januar 2017 verkündet 
wird, bis zur Verkündung dieses Gesetzes. 
 

§ 14 
 
Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann 
die zum Vollzug dieses Gesetzes erforderlichen 
Anordnungen erlassen. 
 

§ 15 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
 




